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Geschwindigkeitsreduzierung auf dem Konrad-Adenauer-Ufer (Az.: 02-1600-64/09) 
hier: Beschluss aus der Sitzung des Ausschusses für Anregungen und 
Beschwerden aus der Sitzung vom 07.05.2010, TOP 3.1 
 
"Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden empfiehlt dem Verkehrsausschuss, die 

Verwaltung zu beauftragen, im Zuge der Erneuerung der Signalanlagen die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit auf dem Konrad-Adenauer-Ufer auf 50 km/h zu reduzieren." 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Fahrbahnsanierungsmaßnahmen auf der Rheinuferstraße haben bereits begonnen. 

Eine Änderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gehört zu den Geschäften der 

laufenden Verwaltung. Die Anregungen zur Vereinheitlichung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeiten auf der gesamten Rheinuferstraße und zur Reduzierung auf 50 

km/h, wurden von der Verwaltung aufgenommen. Sie werden bei der Planung und 

Erneuerung der Lichtsignalanlagen berücksichtigt. 

 
gez. Streitberger 
 


